
X. Strafprozeßordnung -StPO

zentriert durchzuführen. Unter Berücksichtigung 
der sich aus den §§ 222, 242 ff. StPO ergebenden An
forderungen ist die Beweisführung auf die eindeutige 
Aufklärung und Feststellung aller zur Entscheidung 
über die Tatbestandsmäßigkeit und Schwere der 
Handlung sowie der weiteren für eine gerechte Straf- 
zumessung notwendigen be- und entlastenden Tatsa
chen zu konzentrieren.
Aus den Feststellungen hierüber lassen sich in der 
Regel zugleich Aussagen über Ursachen und Bedin
gungen der Tat treffen.
Die zur Einschätzung der Persönlichkeit erforderli
chen Umstände sind nur insoweit in der Beweisauf
nahme zu erörtern, als sie
- straftatbegünstigender Natur sind oder
- Einfluß auf die Tatschwere haben und
- sonst für die Strafzumessung von Bedeutung 

sind.
Hat das Gericht unter den in Ziff. 14. genannten 
Voraussetzungen auf die Ladung von Zeugen ver
zichtet und ergeben sich Gründe, aus denen die Ver
wertung der früheren Aussagen eines Zeugen not
wendig wird, kann ausnahmsweise gemäß § 225 
Abs. 1 Ziff. 3 StPO deren Verlesung beschlossen 
werden."
(Die Ziff. 14. ist als Anm. nach §202 abgedr.) 
„Inhalt und Form des Protokolls haben knapp und 
präzise den Anforderungen des §253 StPO zu ent
sprechen/'
3. Vgl. auch den PrBOG vom 15. 3. 1978 zu einigen 
Fragen der gerichtlichen Tätigkeit in Verkehrsstraf- 
sachcn (NJ 1978 H. 5 S. 229 ff. [insbes. Ziff. 1.5. und
I1.3.-5.j) sowie den PrBOG vom 13.9. 1978 zur 
Rechtsprechung auf dem Gebiete des Gesendheits-, 
Arbeits- und Brandschutzes (NJ 1978 H. IDS. 44811'. 
[insbes. Ziff. 12., 17. und 18.]). Zur Beweisaufnah
me in Strafverfahren wegen Verkürzung von Steuern 
und Abgaben vgl. Ziff. III. des PrBOG vom 16.3. 
1983 zur Anwendung des § 176 StGB (OG-Inf. 
Nr. 3/1983 S. 7 f. und Nr. 1/1988 S. 39 f.).
4. Zur Zeitwertbestimmung von Sachen, die durch 
Diebstahl, Betrug oder vorsätzliche Sachbeschädi
gung erlangt, beschädigt oder zerstört worden sind, 
vgl. den Gemeinsamen Standpunkt des OG. GStA 
der DDR, MdJ und MdI vom 1.8. 1987 (OG-Inf. 
Nr. 5/1987 S. 3 ff.).

§ 223
Beweisanträge
(1) Das Gericht hat allen Beweisanträgen stattzuge
ben, wenn die beantragte Beweiserhebung für die 
Feststellung der Wahrheit erheblich sein kann.
(2) Wird eine für die Feststellung der Wahrheit er
hebliche Tatsache so spät vorgebracht, daß es dem 
Staatsanwalt, dem Angeklagten oder dessen Vertei
diger an der zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme 
erforderlichen Zeit mangelt, kann das Gericht eine

Unterbrechung der Hauptverhandlung anordnen. 
Das kann bis zum Schluß der Beweisaufnahme ge
schehen.
(3) Die Ablehnung eines Beweisantrages und eines 
Antrages auf Unterbrechung der Hauptverhandlung 
bedarf eines Gerichtsbeschlusses.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. IV.l.b (6. Strich) der 
Beweisrichtlinie des Plenums des OG (abgedr. als 
Anm. I. nach §222 StPO).

§ 224
Vernehmung des Angeklagten
(1) Der Angeklagte ist in der Hauptverhandlung zu 
vernehmen. Ihm ist Gelegenheit zu geben, Tatsa
chen über die Straftat mitzuteilen, den bestehenden 
Verdacht zu beseitigen, entlastende Umstände vor
zubringen und Beweisanträge zu stellen.
(2) Aussagen des Angeklagten, die in einem Proto
koll über eine frühere Vernehmung enthalten sind, 
können, soweit erforderlich, durch Verlesung zum 
Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht werden.

Anmerkungen: 1. Vgl. Ziff. IV.2. der Bcweisrichtli- 
nie des Plenums des OG. Sie lautet:

..2. Prüfung von Geständnis und Widerruf
Das Geständnis des Angeklagten befreit das Gericht 
nicht von der Pflicht zur allseitigen und unvoreinge
nommenen Feststellung der Wahrheit (§23 Abs. 2 
StPO). Jettes Geständnis ist deshalb auf seinen 
Wahrheitsgehalt zu prüfen. Das erfordert die zu
sammenhängende Würdigung der vorliegenden und 
in ihrer Gesamtheit einander ergänzenden und be
stätigenden oder auch in Zweifel setzenden Informa
tionen aus allen sachbezogenen Beweismitteln.
Es ist insbesondere zu klären, ob der Inhalt eines Ge
ständnisses durch Zeugenaussagen, materielle Be
weismittel oder Sachverständigengutachten bestä
tigt oder widerlegt wird oder ob sich aus diesen Be
weismitteln Zweifel am Wahrheitsgehalt des Ge
ständnisses ergeben.
Aussagen des Angeklagten, insbesondere Schilde
rungen spezieller Umstände und Vorgänge des zu 
klärenden Geschehensablaufs, können auch durch 
Besichtigung von Orten und Gegenständen. Untcr- 
suchungsexperimente, Rekonstruktionen und Aus
sagedemonstrationen überprüft werden. Wurde 
über derartige Vorgänge ergänzend zum Protokoll 
eine Videoaufzeichnung gefertigt, kann diese ebenso 
wie andere technische Aufzeichnungen zusammen 
mit dem Protokoll in der Beweisaufnahme wiederge
geben werden.
Zur Klärung des exakten Wortlautes und des Zu
standekommens von Aussagen des Angeklagten im 
Ermittlungsverfahren können in der Hauptverhand
lung zusätzlich zum Protokoll Schallaufzeichnungen
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